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Im Interview: Johann zeszut

€»Schuld meınt fur ELIWAS verantwortlich
sein«_/

PE  nn Zum Zusammenhang VonN Schuld und Strafe
(QUS strafrech lıcher IC

Die strafrec  iche Verfolgung bestimm-
ter aten basıert N1IC auf einem

Vergeltungsprinzip, ondern hilft, die
Gesellschaft als Schutzraum rhalten. Nne  3 Urheber gewärtigen SINd Deliktische

Der Präsident des OÖbersten Gerichts- Schuld meln mithin TÜr e1N tatbestandsm
TES) Verhalten strafrechtlich verantwortlich seınhofs in Wien erläutert, dass 1m Juristi-

schen Verständnis Schuld und Bei dem Fragenkomplex der Auslösung E1-

Verantwortung immer auch eine
11e5s strafrechtlic relevanten Geschehens geht S
ZuNacCAs das roblem der Kausalität, SON1IN

gesellschaftliche Dimension en die Klärung der Verursachung des verpönten
Geschehens (zumeist Erfolges). Doch die
Kausalität reicht NIC dU>, VON Schuld

& THARINA OSER., Herr Dr RZzeszut, Sprechen. Um schuldig se1n, INUSs ich das,
Vor er / ätigkeit als Präsident des Obersten Wads$ ich ausgelöst habe, auch verantworitien kÖönNn:
Gerichtshofs S7e auch als Strafrichter nNeln. kine Person Mag onl einen chaden VeTlT:

atıg. Aufgabe des Gerichts ISt Schuld ursacht aben, aber daraus 1st noch NIC INn Je
festzustellen. Was edeute: CAU  T SIe? dem Fall die Konsequenz abzuleiten, dass S1e

JOHANN RZESZUT! Schuld 1St e1N sehr kom dafür verantwortlich 1st und auch STTaIreC  ich
plexer Begri{ff. Nach allgemeinem Verständnis dafür einzustehen hat. ecC  4C 1st amı U
edeute Schuld INn ersier Linie, »yjJemandem T: me1nt, dass auch die Entwicklungsstufe, auf der
WadsS u  1g SE1IN« Wenn Sie mich als hemalıi: sich e1ne mit dem JTatgeschehen kausal VeT:

peNn Strafrichter ansprechen, edeute straf- Üpfte Person Defindet, miıt berücksichtigen
rechtliche Schuld populär ausgedrückt, e1Nn 1sSt. Man kann VOIN e1ıner Person naturgemäß
kEinstehen-Müssen TÜr eLWas, das INan INn e1nNer NIC S jede UCKSIC auf Alter, e1fe DZW.
Weise ausgelöst DZW. verursacht hat, VON dem Momentverfassung S1E se1 da
die Rechtsordnun: Sagl, dass dies N1IC Se1InNn SOll, VOIN jedenfalls verantwortilic
we!il 65 nach gesellschaftlicher Auffassung ahso- eiters spielt die rage nach dem Vorsatz
|ut inakzeptabel 1St. kinstehen-Müssen meint, e1Ne TÜr das (Gewicht der Verantwortlich:
dass Sanktionen für e1n VON der Gesellschaft keit Im rechtlichen ereich unterscheiden WIT
NIC erwünschtes, OCHh:) MAaSssS1ıV abge zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit. Beim Vor:
ehntes (meist folgenschweres Verhalten VON SE1- Satz ichtet sich der verantwortliche Wille orob

116 Johann eszut Schuld meint: für {[wWAas verantwortlich SEING 37 ZU006)]



NL

gesprochen arauf, e1N gesellschaftlich NIC kriminalitä zunimmt oder dass kigentumsdelik-
erwünschtes (Geschehen herbeizuführen, rhandnehmen Auf asıls dieser Doku
während De]l Fahrlässigkeit der Verursacher das mentation SiNd dann andere gesellschaftliche
verpönte rgebnis N1IC WILlL, aber se1ine Sorg: Verantwortungsträger aufgerufen überlegen,
faltspflich verletz und die JTatbestandsver: 1ese Entwicklung überhaupt oder Waä-

wirklichung herbeiführt u  3 S1e krass eingesetzt nat und Was In den je:
amı ware die individuelle e1te der WEeI1lSs In etracht kommenden Bereichen ETW

GrundeseCangesprochen, die Bildungspolitik, Sozialpolitik dagegen {un

arın besteht, Verhaltenstypen, die Man eNL WaTe

sprechend repräsentativer gesellschaftlicher Auf-: 1ese Dokumentationsaufgabe, 1ese Fie

assung bsolut NIC will, IM (‚esetz bstrakt berthermometerfunktion der Strafrechtspflege ist

sogenannten Straftatbeständen formulieren, außerst wichtig TÜr die (Gesellschaft und dazu
mithin normieren, dann In der olge darf WIe hei jedem Messinstrument dus Md-

UrcC die Feststellu: VON Schuld und /Zumes- heliegenden (Gründen kein »  C  aS«11-

SUung e1Ner adäquaten ale e1inerselts mi1t Aus det werden, das e1ne Ablesung all dessen @T7 -

richtung auf den äter, andererse1l aber auch chwert Oder vereitelt, Was DHsolut Inakzep
mMIt Blickrichtung auf die Allgemeinheit INn einer tablem Wwel. gerichtlich afbarem) geschehen
gewissen Ee1SE bewusstseinsbildend WwIrken
Aus meılner IC ste dabe]l VOT allem die U » Hier darfen Milchglas
ellschaftliche Bedeutung der Strafrechtspflege verwendet werden X
1M Vordergrund:

Gesellschaftsverantwortung i1st als Hreites 1st WI1e schwerwiegend 1eSse Veränderun-

Spektrum verstehen Die staatliche Verant: CI Sind. In juristischer Sprache el das, dass

wortung 1St In estiimmte ereiche aufgefächert, IM (‚emeininteresse der Weg möglichst UumTas-
die den verschiedenen Verantwortungsträgern sender und uneingeschränkter Tatsachenwah

entsprechende Verpflichtungen auferlegen. DEN neit hbeschreiten 1st.
IARIA THARINA OSER. der Ta

»Strafrechtspflege als gesellschaft- rechtspflege geht NIC. MNUur die NAIWVIAU:

liches Fieberthermometer C olle Feststellung VonN Schuld, sondern auch
die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen,

eC hat die Aufgabe, dokumentie: fer enen aten ega werden, und darum,
ren, Wads$ INn der (esellscha gravierendem, WIe 1ese aten wWiederum auf die Gesellscha

zurückwirken?bsolut inakzeptablem (Geschehen abläuft. Die
Strafrechtspflege 1st eine Art gesellschaftliches OHANN R7ZESZUT:!: EINn Grund, WAaTUulll 6S über

Fieberthermometer, NSOWEeI eın sehr wesent!li- au e1NneCL, legt darın, dass die Ge:
sellschaft adurch erfährt, W d> INn HKHytremDberel:ches Diagnoseinstrument ZUT krsichtlichma:

VON Fehlentwicklungen ZU chen geschieht, und dazu auch e1ne ewichtung
WeC SaC  jenlicher struktureller Gegenmaß geliefert ekommt. Die ZWeITEe (Grun:  on ist
nahmen die ege des Rechtsbewusstseins |)ie Ige

SO kann daseCz.B dokumentieren, meınnel SOI sehen, Wenn Deispielsweise SC
dass die Jugendkriminalität steigt, die Drogen tohlen wird, dass däquat reaglert wird, dass S
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e1Nn er  ren und eine Sanktion oibt. amit WITrd Schuld ichtet Im strafrec  ichen ereich 1Sst esS

eutlich emacht 1es 1st e1in Geschehen, das In allerdings NIC selten, dass e1n objektiv
uNnseTerT Gesellschaft bsolut inakzeptab 1Sst. schwerwiegender Erfolg DIS hin ZUT Tötung e1-
Diese otschaft ichtet sich N1IC 11UT ater [1e65 enschen oft [1UT auf einem eınen Ver:
uUund pfier ondern NIC minder edeutsam 1mM Fahrlässigkeitsbereich asleren

die Allgemeinhei also auch alle, die NIC kann Denken Sie E{IW. eınen Betriebsunfall,
potenzielle ater Sind und 1n 1Nrer rechts Dei dem »etIwWwas In die Luft geht«, e1Nne fol

Lebensführung Destätigt werden ler 1st genschwere Explosion. Da kann die erschu
das Strafrecht e1ne Art ymentaler Schutzum- dens  Teite elativ ering, der Eerfolg aber
Chlag« für rechtliche Normalität, e1Ne antız1ıpa-
1ve arantie, dass es In Ordnung Ägft: Wir » zwischen subjektiver und objektiver

das die generalpräventive Ausrichtung eile unterscheiden <
der Strafrechtspilege, die auf e1ne Automatisie
runzg allgemeiner Rechtstreue hinauslaufen Soll- Sanz verheerend se1ın. Wir unterscheiden hier
(e; ohne1dieses Wunschziel INn der Rea: zwischen subjektiver und objektiver Seite
10a jemals erreichen Schuld 1St die subjektive Seite, DEe] eren Sondie

Zum anderen hat das eCe1ne SpeZI- [uNn? 1M Fahrlässigkeitsbereich der objektive Er
alpräventive uınktion 1er geht S die be [olg ZUNaCNS In den Hintergrund 1tt. Aber 1M
SONderen Sanktionsauswirkungen auf die alter:- allgemeinen Sprachgebrauch WITrd 1ese Unter:
DETSON. er ater SJl die Sanktion 1n scheidung Oft nicht etroffen. Da heißt P z.B Je
Pwerden, dass eT VOIN neuerlichem Man!  CX 1St schuld 155 Toten \wie 7B Deim Seil-
trafbarem Verhalten stand Nnımm: /Zu agen bahnunglück In Kaprun) e1N schwer-
bleibt allerdings auch INnsoweit, ob der TUN! wiegender Schuldvorwurf. Im Strafrecht
dafür, dass sich jeman' e1ner In  en ingegen kommen verschiedene Schuldgewich-
Tat hinreißen Aasst, individuell-personenbezogen tungen ZU  Z USCTUuC Vorsatz wiegt SChWEerer
1st oder E{IW.: auf e1n DDeNzit Im gesellschaftlichen als Fahrlässigkeit, Dewusste F  ässi  ei SCNWE-
Urdnungssystem mMi1t strukturellem Reaktions- TeTr als unbewusste Fahrlässigkeit.

hinweist. MARIA THARINA OSER. Weilche aktoren
Sind n der Praxis der Rechtssprechung, wWwWenn

die individuelle Zumessung von Strafe für
208 Delikt geht, noch In Anschlag zu bringen?Erschwerungs- und

JOHANN RZESZUT Von der Systematik nerMilderungsgründe s$1e das Strafrecht Zzuerst allgemeine Strafzu:
/  ( KATHARINA OSER. S72 2De. eben messungsgrundsätze VOT, dann spezielle KT
SCNAON kurz angesprochen: In der Praxis der schwerungsgründe und andererseits SCAHNEeBNC
Rechtssprechunggeht auch die nNdividu- die Desonderen Milderungsgründe.
elle Zumessung Von Sanktionen, Von Strafe. Wie Fin Desonderer Milderungsgrund 1st esZ
ISt das Verhältnis Von Schuld und Strafe IM straf- Wenn der ater die Jlat nach Vollendung des 18,

Bereich NUun sehen? jedoch VOT Vollendung des Lebensjahres De
JOHANN RZESZUT: Grundprinzip ISt, dass sich SalNgell hat Das 1st e1Ne relativ es

die Höhe der anktion nach dem Gewicht der Mung, mit der dem eifegrad der Täterpersön-
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ichke1egetragen wird Man 1st ZWaT Jetz mit, passiert werden

oroßjährig mıit 18, [L11USS$S aber ennoch kein y»Ier- Das ware In entsprechend asser Form SORar e1Nn

1ger« Mensch sein ()der WenNnn die Jat Schuldausschließungsgrund. Wenn 1998000!

dem influss einer Normen Geistesverfassung uCcC einer traftat enötigt wird uUund keinen
nderen zumutbaren Ausweg nat, dann Ist INanbegangen wird, WE der ater chwach Ver:

stand 1Sst oder WEelll se1INe Eerziehung MI1t ent N1IC elbst, ondern dann 1st oroD gesprochen
sprechend ausgebildeten Persönlic  eitsdefizi der Druckausübende [Ür die ‚Ta vVverantworti-

ten vernachlässigt worden 1St. Wenn ich
emnach jemand, der schwierigen FEs wWwIrd also versucht, Del der chuldge-

aufgewachsen iSst, die aNSEMESSENEC Be: wichtung möglichs alle Einflusskomponenten
erfassen, die IM kinzelfall INn etracht kom:wusstseinsbildung, die wünschenswer SCWESEN

wäre, VO  3 Elternhaus NIC mitbekommen hat, IMNe  S SO wird auch regelmälßig e1ne
dann kann se1ine tatspezifische Schuld Urchaus
atypisch geringer seın. »Einzelne lassen sSich

KATHARINA OSER. /Das heißt, Schuld-: NUur sehr schwer
bewusstsein MUSS auch Sem. miteinander vergleichen. &<

JOHANN RZESZUT!: Ja, INn dem SINnn, dass es 072
der Schuldgewichtung auch auf die dem Täter schwierigen Begleitumständen unterlaufene Un:
röffnete Einsichtsmöglichkeit ankommt. |)as Nı terlassung weniger SChWer INS (Gewicht allen,
1M esEe sehr ohl mitbedacht. eitere Mil: als eine ablenkungsfrei Deschlossene aktive Er

derungsgründe Sind beispielsweise egeben, folgsverwirklichung. Entsprechendes gilt auch
Wenn der ater Disher einen Oordenüichen Le beispielsweise [Ür e1Ne Tat dus nbesonnenheit.
benswandel geführt nhat, wenn die Tat mit dem azu oMmM der persönliche KuC. den e1N

Tatverdächtiger In der gerichtlichen (Haupt-)Ver-
»dem eifegrad der äterpersön- handlung hinterläss Wie erhält sich der ater

ICAKel echnung tragen C nach der Tat? Ist der ater schuldeinsichtig? Dis
anzler‘ eT sich glaubwürdig VON se1iner Jat Oder

sonstigen ] äterverhalten In auffallende Wi MaC eT dies 1Ur dus optisch-strategischen Grün:
den?derspruch sSTe oder WeNnNn s1e dus achtenswer-

ten eweggründen wurde Wenn Z7.B Die einzelinen selbst lassen SICH L1UT

e1n Vater euge einer Vergewaltigung se1iner sehr scChwer mı1ıteinander vergleichen. Die
lochter wird und den ater Körper verletzt, Komplexitä der Strafbemessung wird SCANON
1Sst das weniger schwerwiegend, als WenNnn der. eutlich, WEl [1lall sich alle erwähn-
se Mann einem anderen das Nasenbein ten Eerschwerungs- und Milderungsgründe und

Dricht, 11UT weil ihn dieser elästigt, indem T7 ihn insbesondere auch vergegenwärtigt, dass 1ese
etIWa IM (‚asthaus »Nnicht In Ruhe sSeın Bier Irn 1M (Jesetz 11UT demonstrativ, das el ohne
ken« ass spruch auf erschöpfend Vollständigkeit auT-

eiters kann e1Ne Tat Einwirkung 1: ezählt SiNd, vielmehr lediglic. konkretisieren
ollen, In weilche Richtung Strafzumessungser-1es Dritten oder dUuS$ Furcht DZW. abhängigkei

edingtem (Gehorsam (etwa auf TUN!| der Aurf- wägungen grundsätzlich en In

lorderung und Ankündigung » Du mMachst da Einzelfällen onnen iImmer noch (G‚ründe SsOowohl
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mildernder als auch erschwerender Bedeutung VON dem distanzieren, Wads Zl hat ass
dazukommen der ater mental wieder »In das BOooOt der (7e

Die Strafanwendungspraxis MacC sich das sellschaft« steigt und Sagl »Das habe ich ZWaT U
Problemfife der Schuldgewichtung L aber eigentlich wollen WIT das alle miıtein

und Straflzumessung sicherlich N1IC leicht. In ander NIC  ‘9 auch ich nicht.« Dieses olgever-
den Medien und In der allgemeinen einungs- halten des T äters 1st dann e1Nn Massıver Impuls,
bildung werden kinzelfällen oft Jaterfolg und in  3 die Hand @ und in wieder »INS
ziffernmälsige Sanktionsdimension miıteinander BOOT« helfen Wenn aber e1Nn Täter womöglic
verglichen und aDel simplifziertQ die Schuld hbeim pfer Oder De] anderen
stellt: Z sieben Monate [Ür eınen Nasenbein- reil, 11UT NIC Del sich selbst SUC.  ‘9 {ut Nan sich
MIC In e1iNnem Fal] vgegenüber bloßen acht Mo da SCANON ScChwerer.

TÜr mehrfachen Rippenbruch Uund Schä Auf Fal] chlägt die angesprochene
delbasisbruch In eınem anderen Fall da Tendenz auf die gesamte Sanktionsfindung
natürlich allgemein einsichtig die Versuchung Urc ämlich Jätern, die ktuell die Rechts

S  D wleder suchen, die Hand eichen 1eSs
SCANON aut der ene materiellrechtlicher»Bereitschaft des Täters,

Sich selbst Von dem distanzieren, JTatbeurteilung e1n /Zu verwelisen 1st In diesem

wWas geta hat &< /Zusammenhang 7B auf die atige Reue Wenn
gestohlen ma und das Diebsgut e1W1

nahe, die heiden Sanktionen als 1M er  1S lig wieder zurückgibt, evor die olizei Oder
einander uUuNauUsSsgeWOgEN beurteilen Wenn sonstige Verfolgungsautorität Tatkenntnis erlangt
aber der Täter 1M ersien Fall SCANON mehrere Vor: hat, nt{ällt die Strafbarkeit SeE1INEeSs Verhaltens
strafen atte, während dies auf den zweiten 18 s SIN die Kriterien des Strafaufhebungsgrundes
ter NIC zutraf, und die SChWeren Verletzungen tatiger Reue erfüllt. Das (‚esetz Töffnet damit
se1nes Tatopfers noch dazıu 1U unglückliche e1ine oldene Brücke zurück In die Straflosi  eit.
Begleitumstände mitausgelöst und aggraviert
wurden (etwa Zzusatzlıche Kollision mi1t zufrällig »eine goldene Brücke zurück In

ehsteig vorbeifahrenden er), InNan die Straflosigkeit C
SON1IN avon ausgehen kann, dass die Sschweren
JTatfolgen N1IC ezielt herbeigeführt wurden, )ie Rechtsordnung oibt In vielen Bereichen
werden der eringe Sanktionsunterschied und erkennen Die Allgemeinheit hat e1N oroße Be
die IM ergleic eher affıne Schuldgewichtun: reitschaft, jemanden, der efehlt hat und e1N-
SCANON plausibler. Einzelfall [11US$S eben s1e.  ‘9 dass eTt efehlt hat, wleder In den ereich
mäßig eın hreites Spektrum Komponenten der Rechtmäßigkeit zurückzuführen
D  IC  gt werden [)as 1Ist das e1nNne kEnde des yfraditionellen

THARINA OSER. Ist auch die Der- pagats«, den die (‚esellscha: IM Strafrechtsbe
reicCc MacC Einerseits Bedac  anme auf VEeT-SONKCHE eUe 21Ne dieser Komponenten?

OHANN R7ZESZUT!: on Der Begriff Keue hältnismäßigkeitsorientierte Humanität
vielleicht N1IC Ich wWwurde üDer dem ater MoOoderate Sanktionierung auf

eue eher die kinsicht und die Bereitscha des der asıls des Notwendigen. Auf der
] Ääters 1n den Vordergrund rücken, sich selhst anderen Seite MUSS [an aber 1M Sinne e1ner
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weliter verstandenen Humanität N1IC NUur auf stimmung L1UT vorsätzliches Handeln straibar 1St.
das ohl kinzelner ( vor allem auch der Tatbe: DA Wenn eiınen nderen vorsätzlich tÖ-
offenen]), ondern auch auf jenes der (Gesell LeL, ist sSe1INe Yat mit der für Oord vorgesehenen
schaft achten ES ist MC uman, WEeNnNn ich mit 'alfe edroht. /usätzlich ibt 65 noch das außer.
isoliertem 1G auf den ater großzügig DIN, ordenüiliche Milderungsrecht, das ermöglicht,
dieser dann mangels spürbarer Sanktionsbe auch Dei Oord die Strafuntergrenze VON 10 Jah
astung »Uum die nächste Ecke geht« und kurz ren unterschreiten, und ZWäaT DIS auf e1N Min:
darauf dort In gleicher Oder anderer Weise PeT- destmali VON eInem Jahr. Man kann also NIC
neut straffällig wird dass der Strafrichter NSOWEeN STAr »all

S WwWUurde auch den IC auf die Skala des die Leine CNOMMEN« ware Die Möglichkeiten,
Fieberthermometers« verstellen und dessen die das (Gesetz eröffnet, SiNnd regelmäßig ausrel-
oben angesprochene Funktion neutralisieren, Tel
WEeNnN [al sagte: Na ]Jq, das 1st malt passiert, aber MARITA KATHARINA OSER. D das usmals
WIT verzichten auf edwede DZW. auf die gebo der Zumessung 1InerStrafe liegtHCeweils
tene aNZEMESSECN ‚pürbare Sanktion ler esteht hei den Richtern?
die (efahr e1ner Putativhumanität, die beim JOHANN RZESZUT: Ja, das Strafausmaß hängt
ater seIhst die Hemmschwelle heruntersetzt IM kinzelfall (inner. der gesetzlich erofIneten
und gesamtgesellschaftlic einem Defizit Bandbreite) VON der Beurteilung ÜUC den oder

SaC  jenlicher ege des Rechtsbewwusst- die) Strafrichter ab solut indend Ist die
Se1INS hrt. gesetzliche Strafobergrenze. Der Richter kann

N1IC über die UÜbergrenze hinausgehen, S1e
Nan VOTN vereinzelten auch NSOWEI gesetzlich

Strafrahmen determinierten) Ausnahmen WIe E{W. der Straf:
cChärfung bei Kückfall nach 30 StGB ab Aber

C KATHARINA OSER. Dem Strafrichter genere. 1st die Obergrenze absolut indend
ist Ja für die Sanktion einer bestimmten Straftat THARINA OSER (‚ibt Straftaten,
21n Strafrahmen vorgegeben. Kann SItuatio- hbei enen S7e würden, die Obergrenze
Nen geben, n enen der Strafrah- der Strafandrohung STA niedrig angesetzt?
men unzureichend erscheint? JOHANN R7ZESZUT: Da Zl MIr SpONTtan der

JOHANN RZESZUT:!: Der Zlıche Strafrah: otschlag e1n otschlag nach 76 StGB 1St pri
Inen 1st eweils deliktsbezogen IC vilegierter Mord, eine VOTISa  1C Tötung
weit gefasst, dass [1lall kann, S ist prak;
tisch kaum e1ine als strafrichterliche Beengung Strafausma
empfundene Determinierung den (jesetz- ang Von der Beurteilung
er da Um das eispie Ord verdeut:
ichen In HS StGB esen Sie Wer einen ande

LO den 5 trafiichter 4ab (
ren Otet, 1st mi1t e1nNer Freiheitsstrafe VOIN 10 His e1nNes enschen dUus e1ner allgemein Degreifli
20 ahren Oder mMit lebenslanger Freiheitsstrafe chen, heftigen Gemütsbewegung heraus, Uund da

bestrafen Das 1st die schwerste Strafdrohung, Deläuft sich die gesetzliche Ubergrenze auf bloß
die das Strafgesetzbuch enn e1 ISst zehn ahre azıl IDt eS In der Praxis SCANON VeTI-

berücksichtigen, dass nach dieser (‚esetzesbe- e1iNnzelt Sachverhaltskonstellationen, die den Be:
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darf spürbar machen und ualisieren, die Stra: ass die Strafe selbst etIWwas vollends WIEe-
[e TÜr otschlag EIWAas anzuheben Es ibt aten dergutmachen, die Tatschuld egalisieren Kann,
IM Grenzbereich zwischen Ord und otschlag, auDbe ich eher N1IC ESs omMmMm aber darauf d  9
Dei enen ZWäaT noch aufG  ag erkannt wird, Was WIT Schuld verstehen Wenn WIT VO  3

der aC nach e1ne Sanktionsdimension Unbehagen 1M Bewusstsein des Opfers reden,
WITd dessen Rechtsbewusstsein DZW. se1neVON mehr als 10 Jahren angezeigt wäre, INag

auch In der weltaus überwiegenden /ahl der Ver: auch rechtliche Geborgenheit, die eTt WI1e
urteilungen Totschlags der geltende, HIS I@ jede In der Gemeinschaft, 1mM

zehn Jahren Freiheitsstrafe reichende Straf- aa SUC.  9 tatbedingt auf jeden Fall destabili
rahmen UrcCchaus enügen. sier‘

Wenn EeIWas MAassSıV Bedeutendes geschieht,
WEln 7B en Kind getötet wird, und sSE1 ES

eınen Verkehrsunfall, Nı das e1n gravierenderWiedergutmachung Einschnitt. Für die betroffenen Eltern wird die
KATHARINA OSER., INe vielleicht eT- alfe regelmäßig SCANON e1Ne gewlsse Genugtu-

Was unjuristische Frage — glauben Sie, ass Stra ung bringen, wei|l sS1e sich in 1inrem Leid dann
fe Schuld tilgen oder wieder gut machen annn hlen. 1es liegt allerdings hart

OHANN RZESZUT!: Der nach überwiegendem der (Grenze ZU Vergeltungsgedanken, der
Laienverständnis repräsentative ugang dieser WIe SCANON gesagt VO  3 MOderneneCher
Problematik wird ohl In der ege z  } gehen, NIC 1M Vordergrund stehen ollte, oft jedoch
dass ale als Vergeltung anzusehen und SCANON
eshalb nötig ist. Jemand hat »M AasSS1ıV Vergeltungsgedanke
Schiefes« 9 also SO} eT auch »spuren, dass SC  ng 0) mit. &<
das N1IC geht« Das Wal vielleicht die Ur:
un  10N des Strafens, die sich 1M 11C VOT alle 1mM tatbetroffenen Personenkreis mit:
schnittsbewusstsein WAanrsı  inlich nıe galz De: schwingt. »die DI getrieben« WAare esS hel:
seitigen ASST; natürlich chwingt dieser aTa: spielsweise unerträglich, dass jemand, dem das
DE immer MI1t. Ebenso jeg! S auf der Hand, Kind UrCc e1ınen Verkehrsunfall
dass die Konsequenzen TÜr bestimmtes strafhbares wurde, ZUT Kenntnis nehmen müsste, dass der
Verhalten bewusstseinsbildend auch bekannt äter, also der Unfallslenker, VO  3 AA e1n NEeU-

werden sollen Deshalb irüher, NSDEesSON: CS uto bekommt, we!ll se1nes Deim Unfia be
dere In den Vorläuferjahrhunderten geschriebe- schädigt wurde
nen Rechts, die Verhandlungen und auch die Ich verwende dieses bsurde eispie.
Sanktionen DIS NIn der gravierendsten, der ich ZUrT extremen Verdeutlichung des TO-
Hinrichtung Mentlich, Z Marktplatz. ] Da- chenen /Zusammenhanges. |)iesen satz kann
mit sollte ZU WeC eiNzienter Bewusst- MNan Jetzt oraduell varı1ıeren Der ater WITrd
seinsbildung OÖffentlich undgetan werden: Der NIC belohnt, ekommt also kein Auto,
atgege  dliche Sachverha hat sich ereignet aber S passier in auch nichts Belastendes Da
und hat In seInem destabilisierenden eben werden die kEltern des Kindes immer noch
jenes Gewicht, das In der urteilsmäßig vollzoge- Ist das eDen uNnseTes Kindes gal NIC
nen anktionZUSATUC OMM WerTt, dass die Gesellschaft »keınen Finger
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rUNrei« Von einem estabilisierungsbeitrag auf »Ne1l« würde, Wenn der Täter Uunf oder zehn
der Opferseite könnte auch 1€! e1ine Kede Jahre 1Im Gefängnis SitZt, sich auf der EDe:
se1n [le bloßen Rachegefühls, er ist weder ational He

ESs gibt also eine Korrelation: Der offene gründbar, noch VO  = eCner ewollt.
Schuldrest 1M Bewusstsein des Betroffenen wird

regelmäßig einer, Je orößer die san.  10NSDEe
Belastung der [ äterseite iSst, wobei esS dazu Mensce  IC HerausforderungNIC immer notwendig und allein auf die ale

kommen [11USS Auch das Folgeverhalten des MARIA KATHARINA OSER. Was war für WIz In
Täters, e{IWwa WEl ET Se1IN Schuldbewusstsein do: rer / ätigkeit IM Strafrechtsbereich 21ASs

ftendsten?kumentiert, spielt bei der Wiederherstellung des
Opfervertrauens In die Rechtsordnung e1Ne We- JOHANN RZESZUT!: ntgegen der für berufs
sentiliche olle Es bedarif also NIC unbedin em! ICvielleicht naheliegenden kErwartung
und eın der Sanktion, das tatbedi AC habe ich Meln berufliches Wirken als Staatsan:
stOrte Rechtsbewusstsein wleder stabilisieren, walt N1IC als belastend Wenn ich
PS Dedarti vlielImenr auch e1Ner Anderung INn der als Staatsanwalt e1Ne age schreibe, habe ich
ätereinstellung. Es [NUSS e1Nne signifikante Re Ja die Vernehmungsprotokolle ZU Gegenstand
aktion (der (Gesellschaft UrcC hre ZUT Strafver:-
folgung Derufenen rgane WIe auch des Täters) Staatsanwalt isSt Verfolger
fassbar sSe1in. und Verteidiger zugleich. <

Also kurz ESs esteht sicher e1n Uusam-
menhang ZWISCHenN Strafe Uund Wiederherstel des Vorverfahrens VOT MIr liegen Uund [11USS antı

Jung des Deeinträchtigten Rechtsbewusstseins, zipleren, Was Del e1iner Hauptverhandlung he
aber S bedarf N1IC unbedingt einer Einzelsank: rauskommen kann Bei dieser Sondierung WEeTI-

Ulon, die ymentTale Reparatur« 1M Bewusst: den Zwel Drittel aller Verfahren eingestellt. Der
seın Tatbetroffener ermöglichen. Aus derC Staatsanwalt [NUSS NIC anders als der Richter

In Dsolut objektiver Beurteilung alle pnekte
» Wiederherstellung des beein- e1ner Anschuldigung wahrnehmen, also auch

trächtigten Rechtsbewusstseins ( alle Verfahrensergebnisse mitüberlegen, die
gunsten des ‚J äters ausschlagen.

zivilisierten Staatsverständnisses bsolut N1IC ES 1st NUrT e1N ischee dus kommerziell-ef-
akzeptabel ist 65 allerdings, auf strafibares Ver: ektorientierten Kriminal:  men, dass der Staats-
halten überhaupt N1IC N1IC erkennDar anwalt immer der dem Verdächtigen nachteilig
reagleren. gesinnte Verfolger 1St. In Wahrheit ist der Staats-

Je SChWEerer eın Taterfolg IST, estO mehr He aN W: nach dem eset7z e1n UumTfassender Ob:
darf es auch der allgemeinen Signalwirkung üÜDer e  V1la verpflichteter Verfolger und Verteidiger
den Personenkreis Tatbetroffener hinaus Darauf zugleich. Daher Hedeutete MIr e1Ne gebotene
ist die Rechtsordnung auch- klageerhebung und eren Vertretung In der
ichtet (Z.B Öffentlichkeit der Verhandlung und Hauptver.  dlung e1ine Belastung, weil ich 11UT

der Urteilsverkündung]). Doch der einseltige In <  jenen Fällen age Thoben habe, INn enen
Standpunkt a dass die elt erst wieder ich anhand der ver:  aren Unterlagen eweils
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der Überzeugung gekommen Wäal, dass die eingestellt, we1il in  S weder e1Ne verspätete Re
Schuld des Angeklagten In einem Ausmaß Ndi- on noch e1n sonstiger Fahriehler anzulasten
zier 1St, das Z abschließenden Beurteilung WAarl. Die betroffenen Adoptiveltern konnten sich
ÜreC das auf Verfassungsebene dazu allein DE MI1t der Einstellung des Verfahrens jedoch NIC
rufene Strafgericht verpflichtet. bfinden Menschlich verständlich konnten S1e

ES gab aber SCAhON Konstellationen, die VOT sich NIC VON dem edanken Ösen, 0S Ware
dus menschlicherCsehr schwierig und denkbar, dass niemand Schuld 10d 1Nres Kin:
auch für mich mit orößter psychischer Be des tragen sollte nen die Schuldlosigkeit des

astung verbunden azu kann ich hHel: Fahrzeuglenkers verständlich machen, WaäarTr

spielsweise auf einen ONnKretien Fall verweisen, menschlich sehr schwer und ohne jede
He]l dem P5 einen Verkehrsunfall INg Das Erfolgsaussicht.

Sachgerechte staatsanwaltschaftliche Ob

» Verkehrsunfall € jektivitä verpflichtete aber dazu, auch die Nier
essenssphäre des enkers mMIt einzubeziehen,

siebenJährig! e1Nes hepaars, dem 1M Onkreien Fall eine Möglichkeit en
das selbst eiıne Kinder ekommen konnte, Stan den Unfall verhindern ass das Un:
kam Del diesem Umfall uUums en Der ater fallsereignis AUCch für inn, der letztlich Nnichts

das Kind VOIN der Schule Er Stan: dafür konnte, SEEINSC e1nNe Riesenbelastung De
auf der dem CNAUultor gegenüber liegenden deutete, INUSS MIC besonders betont werden
Straßenseite. )as Kind jief INn der SChAMAalen iınen derartigen ytäter«  eundlichen pDe. In
aße, die inks Uund recC mit UtOs verparkt
WäalI, ZWISCHenN ZWe1 parkenden Fahrzeugen Schuldlosigkeit verständlich
und [Ür herannahende Fahrzeuglenker machen, wWar menschlich
erst unmıttelbar 1M Fahrbahnbereich wahr- sehr schwer (<
nehmbar auf die Fahrbahn, TÜr urchfah:
rende UTtOS 1Ur eın Fahrstreifen verfügbar das espräc mMi1t tatbetroffenen ersonen e1N-
WAarl. Ein herannahender Autofahrer hat ZWAäaT tießen lassen, stellt das Fein-
unverzüglich UrCc Bremsen reaglert, ge: zusätzliche Anforderungen. 1eSs sSE1 LLUT

aber e1ine Möglichkeit, die Kollision mit dem als eispie aTifur angeführt, dass Strafrechtspfle-
Uunm1ıttelbar VOT ihm VON rechts In seinen Fahr- C Belastungen In verschiedenster Richtung,
treifen einlaufenden Kind verhindern Dieses ter anderem auch TÜr die gesetzlich dazu DerTu-
erlitt Odaliıche Verletzungen. enen Verantwortungsträger, aktualisiert

Als allbefasster Staatsanwalt habe ich da MARITA THARINA OSER. Herzlichen Dank
mals das Verfahren den Fahrzeuglenker für das Gespräch!
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